Hauptsatzung der Gemeinde Erlbach

Auf Grund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen
(SdchsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 (GVBI. S. 55, ber. S. 159), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 29.01.2008 (GVBI. S. 138) hat der Gemeinderat der Gemeinde Erlbach in
seiner Sitzung am 27. 11. 2008 mit Beschluss Nr. 31/2008/G folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 - Organe
Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Biirgermeister.
§ 2 — Rechtsstellung und Zusammensetzung des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat ist die durch Wahlen berufene Vertretung der Biirger und der nach § 16 Abs. 1
Satz 2 SichsGemO Wahlberechtigten. Er ist das Hauptorgan der Gemeinde.

(2) Der Gemeinderat besteht aus dem Biirgermeister als Vorsitzendem und 10 Gemeinderiten.
§ 3 — Aufgaben des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat legt die Grundsitze fiir die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet iiber
alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht eine Aufgabe oder Angelegenheit einem
Ausschuss oder dem Biirgermeister iibertragen worden ist oder der Biirgermeister kraft Gesetzes
zustindig ist.

(2) Der Gemeinderat iiberwacht die Ausfithrung seiner Beschliisse und sorgt beim Auftreten von
Misssténden fiir deren Beseitigung durch den Biirgermeister.

§ 4 — Bildung und Zusammensetzung beschliefender Ausschiisse

(1) Es wird ein beschlieBender Ausschuss gebildet. Der Ausschuss erhélt die Bezeichnung ,,Haupt-
und Finanzausschuss®.

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss besteht aus dem Biirgermeister als Vorsitzendem und 4 weiteren
Mitgliedern des Gemeinderates. Der Gemeinderat bestellt die Mitglieder und deren Stellvertreter
in gleicher Zahl widerruflich aus seiner Mitte.

(3) Die Zusammensetzung des Haupt- und Finanzausschusses soll der Mandatsverteilung im
Gemeinderat entsprechen. Kommt im Gemeinderat eine Einigung iiber die Zusammensetzung des
Ausschusses nicht zustande, werden die Mitglieder des Ausschusses aufgrund von
Wahlvorschldgen nach den Grundsétzen der Verhéltniswahl gewihlt. Die Wahl erfolgt dabei nach
dem D’Hondt’schen Hochstzahlverfahren.

§ 5 — Zustindigkeit des beschlieBenden Ausschusses

(1) Der Haupt- und Finanzausschuss berit alle Angelegenheiten vor, fiir die der Gemeinderat
zustandig ist.

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet tiber:

1. die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Zuschiissen von mehr
als 500,00 €, aber nicht mehr als 2.500,00 € im Einzelfall,

2. die Stundung von Forderungen von mehr als 1.500,00 € bis zu einem Hdochstbetrag von
50.000,00 €,

3. die Zustimmung zu iiber- und auBlerplanméfBigen Ausgaben von mehr als 2.500,00 €, aber
nicht mehr als 5.000,00 € im Einzelfall,



3)

die VerduBerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von beweglichem und

unbeweglichem Vermdgen, wenn der Wert mehr als 500,00 €, aber nicht mehr als 2.500,00 €

im Einzelfall betragt,

Vertrdge iiber die Nutzung von Grundstiicken oder beweglichem Vermodgen bei einem

jéhrlichen Miet- oder Pachtwert von mehr als 500,00 €, aber nicht mehr als 2.5000,00 € im

Einzelfall,

die Erkldrung des Einvernehmens der Gemeinde bei der Entscheidung iiber

a) die Zulassung von Ausnahmen von der Verdnderungssperre,

b) die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Befreiungen von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes,

¢) die Zulassung von Vorhaben wihrend der Aufstellung eines Bebauungsplanes,

d) die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile,

e) die Zulassung von Vorhaben im Auflenbereich, wenn die jeweilige Angelegenheit fiir
die stadtebauliche Entwicklung der Gemeinde nicht von grundsétzlicher Bedeutung
oder von besonderer Wichtigkeit ist,

f)  die Teilungsgenehmigungen.

die Stellungnahmen der Gemeinde zu Bauantrigen,

die Ausfiihrung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) und die Vergabe der Lieferungen und

Leistungen fiir die Durchfiihrung des Bauvorhabens (Vergabebeschluss) bei

voraussichtlichen bzw. tatsdchlichen Gesamtbaukosten von nicht mehr als 25.000,00 € im

Einzelfall,

Antrége auf Zuriickstellung von Baugesuchen,

. die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden fiir Vorhaben und

Rechtsvorgénge nach dem Zweiten Kapitel des Baugesetzbuches (§§ 136 ff — stadtebauliche
Sanierungsmafinahmen).

Ergibt sich, dass eine Angelegenheit fiir die Gemeinde von besonderer Bedeutung ist, kann der
beschlieBende Ausschuss die Angelegenheit dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreiten.
Lehnt der Gemeinderat eine Behandlung ab, entscheidet der Ausschuss selbst.

§ 6 — Rechtsstellung des Biirgermeisters

(1) Der Biirgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er
vertritt die Gemeinde.

(2) Der Biirgermeister ist Ehrenbeamter auf Zeit. Seine Amtszeit betrégt 7 Jahre.

§ 7 — Aufgaben des Biirgermeisters

(1) Der Biirgermeister bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und des beschlieBenden
Ausschusses vor und vollzieht die Beschliisse.
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3)

Der Biirgermeister ist fiir die sachgemife Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemif3en
Gang der Gemeindeverwaltung verantwortlich. Er erledigt in eigener Zustindigkeit die Geschéfte
der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Rechtsvorschrift oder vom Gemeinderat
iibertragenen Aufgaben.

Der Biirgermeister ist insbesondere zusténdig fiir:

1.

2.

3.

die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ordnungen etc. abzuschlieBenden oder
regelmdBig wiederkehrenden Geschifte des tiglichen Verkehrs,

Rechtsgeschéfte und Verwaltungshandlungen, die in Durchfithrung bundes-, landes- oder
ortsrechtlicher Bestimmungen vorgeschrieben oder zuléssig sind,

die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Zuschiissen von bis zu
500,00 € im Einzelfall,

die Stundung von Forderungen bis zu einem Hochstbetrag von 1.500,00 €,



5. die VerduBerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von beweglichem und
unbeweglichem Vermdgen, wenn der Wert nicht mehr als 500,00 € im Einzelfall betrégt,

6. Vertrige iiber die Nutzung von Grundstiicken oder beweglichem Vermogen bei einem
jahrlichen Miet- oder Pachtwert von nicht mehr als 500,00 € im Einzelfall,

7. die Einstellung von Aushilfsangestellten.

§ 8 — Stellvertreter des Biirgermeisters

Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte einen Stellvertreter des Biirgermeisters. Die Stellvertretung
beschrankt sich auf die Falle der Verhinderung. Fiir die Wahl des Stellvertreters gilt § 4 Abs. 3 Satz 2
und 3 dieser Satzung entsprechend.

§ 9 — Ortschaftsverfassungen

(1) Im Ortsteil Wernitzgriin wird die Ortschaftsverfassung eingefiihrt, ein Ortsvorsteher bestellt und
ein Ortschaftsrat gebildet.

(2) Der Ortschaftsrat besteht aus 4 Mitgliedern und dem gewéhlten Ortsvorsteher. Im Falle, dass der

Ortsvorsteher aus der Mitte des Ortschaftsrates gewidhlt wird, riickt fiir diesen der als nichste
Ersatzperson festgestellte Bewerber in den Ortschaftsrat nach.

§ 10 — Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am 1. 3. 2009 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung von 11. 9. 2002 in der Fassung der 2. Satzung zur
Anderung der Hauptsatzung der Gemeinde Erlbach von 7. 2. 2008 aufer Kraft.

Erlbach, den 27. 11. 2008

gez. Herold - Siegel -
Biirgermeister



) 1. Satzung
zur Anderung der Hauptsatzung der Gemeinde Erlbach

Auf Grund von § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen
(SachsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 (GVBL. S. 55, ber. S.
159), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 29.01.2008 (GVBI. S. 138) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Erlbach in seiner Sitzung am 12. 8. 2009 mit Beschluss Nr. 25/2009/G folgende 1.
Satzung zur Anderung der Hauptsatzung der Gemeinde Erlbach beschlossen:

§ 1 — Anderung der Hauptsatzung der Gemeinde Erlbach

Die Hauptsatzung der Gemeinde Erlbach vom 27.11.2008 wird wie folgt gedndert:

§ 4 Abs. 2 erhilt folgende Fassung:

Der Haupt- und Finanzausschuss besteht aus dem Biirgermeister als Vorsitzendem und 5

weiteren Mitgliedern des Gemeinderates. Der Gemeinderat bestellt die Mitglieder und deren
Stellvertreter in gleicher Zahl widerruflich aus seiner Mitte.

§ 2 — Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Erlbach, den 12. 8. 2009

gez. K. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Satzung iiber die Erhebung von Verwaltungskosten fiir Amtshandlungen bei weisungsfreien
Angelegenheiten (Kostensatzung) fiir die Gemeinde Erlbach vom 14. 11. 2001

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SdichsGemO) in der derzeit
giiltigen Fassung in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungskostengesetz des Freistaates
Sachsen (SachsVwWKG) in der derzeit giiltigen Fassung hat der Gemeinderat am 14. 11. 2001 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 — Kostenpflicht

Die Gemeinde erhebt fiir Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten Verwaltungsgebiihren
und Auslagen (Kosten).

§ 2 — Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer die Amtshandlung veranlasst, im {ibrigen derjenige, in dessen Interesse die Amtshandlung
vorgenommen wird,
2. wer die Kosten einer Behorde gegeniiber schriftlich iibernommen hat oder fiir die
Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet,
3. im Rechtsbehelfsverfahren und in streitentscheidenden Verwaltungsverfahren derjenige, dem
die Kosten auferlegt werden.

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Auslagen im Sinne des § 6 Abs. 1, die durch unbegriindete Einwendungen eines Beteiligten oder
eines Dritten entstanden sind, konnen diesem auferlegt werden.

§ 3 — KostenhGhe

(1) Die Hohe der Verwaltungsgebiihr richtet sich unter Beriicksichtigung der an der Amtshandlung
beteiligten Behorden und Stellen nach der Bedeutung der Angelegenheit fiir die Beteiligten und
nach deren allgemeinen wirtschaftlichen Verhéltnissen, nach dem als Anlage zur dieser Satzung
beigefiigten Kostenverzeichnis.

Fiir Amtshandlungen, fiir die im Kostenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebiihr bestimmt ist
noch Gebiihrenfreiheit entsprechend §§ 3 und 4 SachsVwKG besteht, wird eine Gebiihr von 2,50
bis 25.000,00 €

(2) Ist eine Gebiihr nach dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung zu berechnen, so ist dieser
zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung mafigebend. Fiir Wertgebiihren, fiir die im
Kostenverzeichnis keine Gebiihr vorgesehen ist, betrdgt diese 1 % des Gegenstandes. Der
Kostenschuldner ist verpflichtet, die zur Festsetzung der Kosten erforderlichen Angaben
wahrheitsgemif und vollstédndig zu machen sowie die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder
beglaubigter Abschrift beizubringen.

§ 4 — Entstehung der Kosten

Die Kosten entstehen mit Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung. In den Fillen, in denen
mehrere Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens getétigt werden, entstehen die Kosten mit der
Beendigung der letzten kostenpflichtigen Amtshandlung oder bei Zuriicknahme oder Erledigung des
Antrags oder Rechtsbehelfs.

§ 5 — Zeitpunkt der Falligkeit

Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fillig, wenn
nicht die Gemeinde einen spiteren Zeitpunkt bestimmt.



§ 6 — Auslagen

(1) Auslagen sind Aufwendungen, die im Einzelfall im Zusammenhang mit einer Amtshandlung im
Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 SichsVwWKG entstehen. Auslagen sind insbesondere:

1. Entschiddigungen, die Zeugen und Sachverstindigen zustehen,
Entgelte fiir Post- und Telekommunikationsleistungen, ausgenommen die Entgelte fiir
einfache Briefsendungen,

3. Aufwendungen fiir amtliche Bekanntmachungen,

4. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei
Ausfithrung von Dienstgeschéften auBerhalb der Dienststelle,

5. Betrége, die anderen Behdrden oder anderen Personen fiir ihre Téatigkeit zustehen.

Auslagen werden grundsatzlich in tatsdchlich entstandener Hohe erhoben.
(2) Auslagen im Sinne des Abs. 1 werden auch dann erhoben, wenn die kostenerhebende Behdrde
aus Griinden der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus dhnlichen Griinden an

die anderen Behorden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.

(3) Konnen nach besonderen Rechtsvorschriften Auslagen erhoben werden, die nicht ndher
bezeichnet sind, gilt Abs. 1 entsprechend.

§ 7 — Anwendung von Bestimmungen des SachsVWKG

Die §§ 2, 3,4, 5, § 6 Abs. 2 Satz 2 bis 7, Abs. 3 und 4, die §§ 8 bis 17, der § 19, § 20 Abs. 1 und die
§§ 21 bis 23 des SachsVWKG finden entsprechende Anwendung.

§ 8 — Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 1. 1. 2002 in Kraft.

(2) Die ,,Satzung iiber die Erhebung von Verwaltungskosten fiir Amtshandlungen bei weisungsfreien
Angelegenheiten (Kostensatzung)“ vom 10. 2. 1995 tritt gleichzeitig auller Kraft.

(3) Weiterhin treten alle dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen auBer Kraft.
Erlbach, den 14. 11. 2001

gez. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Kommunales Kostenverzeichnis

1. Beglaubigungen und Bestétigungen

2.  Erteilung einer Bescheinigung

3.  Auskinfte aus Akten und Biichern oder
Einsichtnahme in solche

4.  Fristverlangerungen
1. Verldngerung einer Frist, deren Ablauf einen neuen
Antrag auf Erteilung einer gebiihrenpflichtigen
Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung
erforderlich machen wiirde
2. Fristverldngerung in anderen Féllen

9]

. Erteilung einer Zweitschrift

6. Aufnahme einer Niederschrift

7. Schreibauslagen

. Ohne Beriicksichtigung der Art der Herstellung
fiir die ersten 50 Seiten
fiir jede weitere Seite

. Wenn die Anfertigung einer Abschrift besonders
Zeitraubend und kostspielig ist
. Wenn die Ausfertigung und Abschrift fiir den

Dienstgebrauch einer Behorde oder fiir Lehr-,
Studien- und dhnliche Zwecke erteilt wird

0,50 € je angefangene Seite,
mind. 2,50 €

2,50 € bis 50 €

0,50 € je Akte oder Buch,
mind. 2,50 €

10 % bis 25 % fiir die Ge-
nehmigung oder Bewilligung
vorgesehenen Gebiihr, mind.2,50 €

2,50 € bis 25,00 €

10 % bis 50 % der fiir die Erst-
schrift vorgesehenen Gebiihr, mind.
2,50 €; ist die Erteilung der Erst-
schrift gebiihrenfrei, so betrigt

die Gebiihr 0,50 € je angefangenen
Seite, mind. 2,50 €

2,50 € bis 40,00 € je angefangene
Seite

0,50 € fiir jede Seite

0,15 €; angefangene Seiten
werden voll berechnet

bis zu 2,55 € fiir jede Seite

0,05 € je angefangene Seite

. Aufwendungen fiir die besondere Ausstattung einer Urkunde sind in jedem Fall kostendeckend

anzufordern.

8.  Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassung, Konzessionen,
Bewilligungen und dergleichen aller Art, soweit nicht
anders bestimmt

2,50 € bis 15,00 €



Satzung iiber die Reinigungs-, Rium- und Streupflicht der Strafienanlieger der Gemeinde
Erlbach

Auf Grund vodggg er Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Mirz 2003 (GVBL. S. 55, ber. S. 159), letzte Anderung durch Gesetz vom
01. Juni 2006 (GVBIL. S. 151) sowie von § 51 Abs. 5 des Sichsischen Stralengesetzes (SachsStrG)
vom 21. Januar 1993 (GVBL. S. 93), letzte Anderung durch Gesetz vom 28. Mai 2004 (GVBIL. S. 200)
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. 12. 2006 mit Beschluss Nr. 43/06 folgende Satzung
beschlossen:

§1-— Ubertragung der Reinigungs-, Rdum- und Streupflicht

Den Stralenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen Ortslage, einschlieBlich der

Ortsdurchfahrten,

- die Gehwege, die Schnittgerinne und das Randgriin nach Maf3gabe dieser Satzung zu reinigen
und

- die Gehwege bei Schnee zu rdumen sowie bei Schnee- und Eisglétte zu bestreuen.

§ 2 — Verpflichtete

(1) StraBenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentiimer und Besitzer von Grundstiicken, die
an einer Stra3e liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben.
Als Straflenanlieger gelten auch die Eigentiimer solcher Grundstiicke, die von der Stra3e durch
eine im Eigentum der Gemeinde oder eines anderen Trégers der Straenbaulast stehende,
unbebaute Fldche getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grundstiicksgrenze und Straf3e nicht
mehr als 10 m betrégt.

(2) Sind nach dieser Satzung mehrere Straflenanlieger fiir dieselbe Fliche verantwortlich, so haben
sie sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgeméB erfiillt werden. Kommt
jemand zu Schaden, weil nicht oder nicht ordnungsgemal geraumt und gestreut wurde, so haften
alle pflichtigen Anlieger.

(3) Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen StraBBenanlieger verpflichtet, auf deren Seite der
Gehweg verlauft.

(4) Haben mehrere Grundstiicke eine gemeinsame Zufahrt oder Zuginge zur sie erschlieSenden
Stral3e oder liegen sie hintereinander zur gleichen Straf3e, so sind neben dem direkten
Stralenanlieger auch der oder die Hinterlieger im Sinne dieser Satzung verpflichtet.

Die Pflicht des Hinterliegers erstreckt sich auf den Gehweg und das Randgriin vor dem
jeweiligen direkten Stralenanlieger. Der direkte Stralenanlieger und der oder die Hinterlieger
haben durch gegenseitige Absprache sicherzustellen, dass den Pflichten nachgekommen wird.

(5) Die Stralenanlieger haben das Recht, einen Dritten mit der Erledigung der Pflichten aus dieser
Satzung zu beauftragen. Ungeachtet einer Beauftragung bleiben die StraBenanlieger 6ffentlich-
rechtlich verantwortlich.

§ 3 — Gegenstand der Reinigungs-, Rdum- und Streupflicht

(1) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem 6ffentlichen FuBSgdngerverkehr gewidmeten
Fliachen, die Bestandteil einer 6ffentlichen Stra3e sind. Schnittgerinne und Randgriin sind
Bestandteil der offentlichen Stralen nach § 2 Abs. 2 SachsStrG.

(2) Die Reinigungspflicht beinhaltet die Sauberhaltung der Gehwege, der Schnittgerinne und des
Randgriins. Schnittgerinne ist die Fliche zwischen Fahrbahn und Gehweg, die dem Ablauf der
StraBenoberfldchenwésser dient. Randgriin ist die Fliche zwischen Gehweg und Strafe oder
Hausgrundstiick.



§ 4 — Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten

(1)

2)

Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von Schmutz, Unrat, Unkraut und
Laub auf dem Gehweg und auf die Sauberhaltung des Randgriins und der Schnittgerinne. Es soll
mindestens einmal monatlich gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung oder starkem
Laubfall ist entsprechend der Notwendigkeit hdufiger zu reinigen.

Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung ggf. durch Anfeuchten mit Wasser vorzubeugen,
soweit nicht besondere Umstinde entgegenstehen (Frostgefahr). Der Kehricht ist sofort zu
entsorgen.

§ 5 — Umfang des Schneerdumens

(1)

2)

3)

(4)

)

(6)

Die Flédchen, fiir die die StraBenanlieger verpflichtet sind, sind auf solcher Breite von Schnee und
Eisplatten zu rdumen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Fulgiangerverkehrs gewéhrleistet
sind. Sie sind in der Regel mindestens auf 1 m Breite zu rdumen.

Der gerdumte Schnee und das gerdumte Eis sind auf dem restlichen Teil der Flédche, fiir die der
Anlieger verpflichtet ist, anzuhdufen. Soweit der Platz dafiir nicht ausreicht, konnen der gerdumte
Schnee sowie das Eis am Rande der Fahrbahn angehiuft werden. Das Verteilen von gerdumtem
Schnee oder Eis auf der Fahrbahn ist verboten.

Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschichte und FuBBgéngeriiberwege diirfen nicht mit
gerdumtem Schnee bedeckt werden.

Die von Schnee und Eis gerdumten Flachen vor den Grundstiicken miissen so aufeinander
abgestimmt sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der Fldchen gewéhrleistet ist.

Fiir jedes Hausgrundstiick ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite von mindestens 1 m zu
raumen.

Die zu rdumende Fléche darf nicht beschidigt werden, gerdumter Schnee oder Eis diirfen dem
Nachbarn nicht zugefiihrt werden.

§ 6 — Beseitigung von Schnee- und Eisglitte

(1)
2)

3)

Die Straflenanlieger sind verpflichtet, die Gehwege bei Schnee- und Eisglétte abzustumpfen.

Das Abstumpfen hat mit geeignetem Material, z. B. Sand, Splitt, in Ausnahmeféllen Tausalz,
jedoch nicht mit Asche zu erfolgen, sooft und sobald dies zur Verhiitung von Gefahren
erforderlich ist. Das notwendige Material haben die Verpflichteten nach § 2 selbst zu beschaffen.
Die Entnahme aus Streugutbehiltern ist untersagt. Die Streugutbehélter dienen ausschlieBlich
dem Abstumpfen der Strafle in Notfillen oder Gefahrensituationen.

Riickstidndiges Streugut ist spatestens nach der Frostperiode von den Verpflichteten zu beseitigen.

§ 7 — Rdum- und Streuzeiten

Die Raum- und Streupflicht beginnt und endet mit der iiblichen Verkehrszeit. Sie geht werktags von
7.00 bis 19.00 Uhr und sonn- und feiertags von 8.00 bis 18.00 Uhr. In dieser Zeit ist fiir eine stdndige
Begehbarkeit der zu rdumenden Flachen zu sorgen.

§ 8 — Ordnungswidrigkeiten



(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 2 des Sichsischen Stralengesetzes
(SachsStrG) sowie des § 17 des Sachsischen Ordnungswidrigkeitengesetzes (SichsOWiG)
handelt, wer vorsétzlich oder fahrldssig bei bestehender Reinigungs-, Rdum- und Streupflicht
nach § 1 dieser Satzung

1. entgegen § 4 Abs. 1 seiner Verpflichtung zur Beseitigung von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub
auf dem Gehweg oder seiner Pflicht zum Sauberhalten der Schnittgerinne oder des Randgriins
nicht nachkommt,

2. entgegen § 4 Abs. 2 einer Staubentwicklung nicht vorbeugt oder den Kehricht nicht sofort
entsorgt,

3. entgegen § 5 Abs. 1 Flachen nicht so rdumt, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des
FuBgéngerverkehrs gewdhrleistet ist,

4. entgegen § 5 Abs. 2 gerdumten Schnee oder Eis auf der Fahrbahn verteilt,

5. entgegen § 5 Abs. 3 Schnee auf Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschichten oder
FuBgingeriiberwegen ablagert,

6. entgegen § 5 Abs. 5 keinen Zugang vom Hausgrundstiick zur Fahrbahn in einer Mindestbreite
von 1 m schafft,

7. entgegen § 5 Abs. 6 den gerdumten Schnee dem Nachbarn zufiihrt oder die Flache beschadigt,

8. entgegen § 6 Abs. 1 bei Schnee und Eisglétte die Gehwege nicht abstumpft,

9. entgegen § 6 Abs. 2 ungeeignete Materialien oder Streugut aus 6ffentlichen Streubehéltern zur
Abstumpfung des FuBBweges benutzt,

10. entgegen § 6 Abs. 3 riickstindiges Streugut nicht spitestens nach der Frostperiode beseitigt,

11. entgegen § 7 die R&um- und Streuzeiten nicht einhilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufle von mindestens 5,00 Euro und hochstens
500,00 Euro geahndet werden.

§ 8 — Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung iiber die
Reinigungs-, Rdum- und Streupflicht der StraBenanlieger vom 16. 2. 2006 auler Kraft.

Erlbach, den 14. 12. 2006

gez. K. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Satzung iiber die Benutzung des Gemeindefriedhofes Wernitzgriin (Friedhof-
Benutzungssatzung) der Gemeinde Erlbach vom 8. 10. 2003

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Sachsischen Gesetzes liber das Friedhofs-, Leichen- und
Bestattungswesen (SidchsBestG) in der derzeit giiltigen Fassung und aufgrund des § 4 der
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) in der derzeit giiltigen Fassung hat der
Gemeinderat Erlbach am 8. 10. 2003 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 — Verwaltung und Benutzung

(1) Laut Friedhofsiibertragungsvertrag zwischen dem Gottesackerlehn zu Wernitzgriin, der Ev.-luth.
Kirchgemeinde zu Erlbach und der Gemeinde Erlbach vom 21. 3. 2002 hat die Gemeinde Erlbach
die Verwaltung und Nutzung des Wernitzgriiner Friedhofes iibernommen.

(2) Auf dem Gemeindefriedhof ist die Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner sowie auf
Antrag eines Gemeindeeinwohners bei dessen besonderem berechtigten Interesse auch die
Bestattung einer sonstigen verstorbenen Person zuzulassen. Die Bestattung einer anderen in der
Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Person ist auBBerdem zuzulassen, wenn diese
keinen festen Wohnsitz hatte, ihr letzter Wohnsitz unbekannt ist, ihre Uberﬁihmng an den
fritheren Wohnsitz unverhéltnismaBig hohe Kosten verursachen wiirde oder wenn Griinde der
offentlichen Sicherheit oder Ordnung eine Bestattung in der Gemeinde erfordern.

§ 2 — Ordnung auf dem Friedhof

(1) Der Friedhof ist wihrend der festgesetzten Zeiten fiir den Besuch geoffnet. Die Besuchszeiten
werden an den Eingéngen bekanntgegeben.

(2) Die Besucher haben sich ruhig und der Wiirde des Ortes entsprechend zu verhalten. Kinder unter
6 Jahren diirfen den Friedhof nur in Begleitung von Erwachsenen betreten. Den Anordnungen der
mit der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten.

(3) Nicht gestattet ist insbesondere:

- fremde Grabstitten und die Friedhofsanlagen auflerhalb der Wege zu betreten, zu beschadigen
oder zu verunreinigen,

- Abraum und Kehricht auBerhalb der dafiir vorgesehenen Plétze abzulegen,

- Gegensténde unbefugt von den Grabern und Anlagen wegzunehmen,

- der Aufenthalt unbeteiligter Zuschauer bei Beerdigungen,

- das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine besondere Genehmigung
erteilt ist; dies trifft nicht fiir Rollstiihle und Kinderwagen zu,

- das Rauchen und Larmen auf dem Friedhof sowie Betreiben von Rundfunk- oder dhnlichen —

geraten,

das Feilbieten von Waren aller Art sowie das Anbieten gewerblicher Dienste,

- das Ausfiihren von Arbeiten in der Ndhe von Bestattungsfeierlichkeiten und Gedenkfeiern,

- das Mitnehmen von Hunden, auller Blindenhunde, auf den Friedhof,

das Fotografieren und Filmen auf dem Friedhof zu gewerblichen Zwecke ohne ausdriickliche

Zustimmung der Friedhofsverwaltung,

- die Durchfiihrung von und die Beteiligung an demonstrativen Aktionen, denen die Gemeinde
nicht ausdriicklich zugestimmt hat.

§ 3 — Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gértner und sonstige Gewerbetreibende bediirfen fiir Tétigkeiten auf dem
Friedhof der vorherigen schriftlichen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig
den Umfang der Tatigkeit festlegt.



(2) Die Zulassung wird solchen Gewerbetreibenden erteilt, die personlich geeignet sind und eine
ordnungsgeméfe Berufsausbildung (z. B. durch Vorlage der Handwerkskarte oder des
Berufsausweises fiir Landschafts- und Friedhofsgértner) nachweisen konnen.

(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen
Gewerbetreibenden haben fiir ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die
Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal auf
Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung kann befristet werden.

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben diese Friedhof-Benutzungssatzung und die
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften fiir alle Schiden, die
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tétigkeit auf dem Friedhof verursachen.

(5) Die Ausfiihrung gewerblicher Arbeiten ist jeweils vorher von der Friedhofsverwaltung
anzuzeigen. Die Berechtigung zur Vornahme der Arbeiten ist auf Verlangen durch schriftliches
Einverstidndnis des Grabinhabers nachzuweisen.

(6) Gewerbliche Arbeiten diirfen auf dem Friedhof nur wihrend der von der Friedhofsverwaltung
festgesetzten Zeiten durchgefiihrt werden. An Sonn- und Feiertagen sind gewerbliche Arbeiten
auf dem Friedhof untersagt.

(7) Die fuir Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien diirfen auf dem Friedhof nur
voriibergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Bei Beerdigungen
oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die Lagerplétze wieder in den
fritheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden diirfen auf dem Friedhof keinerlei Abraum
ablagern. Gewerbliche Geréte diirfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofes
gereinigt werden.

(8) Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger Mahnung gegen die Vorschriften der Abs. 2 bis 7
versto3en oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht mehr gegeben sind, kann die
Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid ohne
Riickerstattung der fiir die Ausstellung entrichteten Gebiihren entziehen.

§ 4 — Anzeige und Bestattungspflicht

(1) Jede Erd- und Feuerbestattung ist unverziiglich nach Eintritt des Todes bei der
Friedhofsverwaltung mit den gesetzlich geforderten Unterlagen anzumelden.

(2) Soll die Bestattung in ein bereits vorhandenes Grab erfolgen, ist bei der Anmeldung das
Nutzungsrecht zu priifen.

(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung und der Urnenbeisetzung fest, wobei
sie Wiinsche der Hinterbliebenen nach Moglichkeit berticksichtigt. An Sonn- und Feiertagen
finden keine Bestattungen und Urnenbeisetzungen statt.

(4) Die Bestattung (Erdbestattung oder Eindscherung) darf frithestens 48 Stunden nach Eintritt des
Todes und muss bei Erdbestattungen innerhalb von 5 Tagen, bei Feuerbestattung innerhalb von 7
Tagen nach Eintritt des Todes durchgefiihrt werden, sofern nicht andere behdrdliche
Anforderungen oder Genehmigungen vorliegen.

(5) Bei Aschenbestattung ist eine Bescheinigung liber die Eindscherung vorzulegen.

(6) Aschen, die nicht innerhalb von 6 Monaten nach der Eindscherung beigesetzt sind, werden auf
Kosten des Bestattungspflichtigen in einem gemeinschaftlichen Urnengrab beigesetzt.



§ 5 — Bestattungsvorbereitung und Bestattung

(1) Mit der Vorbereitung einer Bestattung kdnnen die Hinterbliebenen ein Bestattungsunternehmen
beauftragen.

(2) Die Bestattung ist von dem beauftragten Unternehmen unter Einhaltung der Vorschriften dieser
Satzung vorzunehmen.

§ 6 — Grabnutzungsrecht

(1) Das Nutzungsrecht an einer Grabstétte entspricht der gesetzlichen Mindestliegefrist. Eine
uneingeschrinkte Verlédngerung (Nachkauf) ist moglich.

(2) Das Nutzungsrecht entsteht mit Eintragung in das Grabregister in der Friedhofsverwaltung,.

(3) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhof-Benutzungssatzung das Recht, in der
Grabstelle bestattet zu werden und Angehorige darin bestatten zu lassen. Der
Nutzungsberechtigte hat weiterhin das Recht, iiber die Art der Gestaltung und Pflege des Grabes
im Rahmen dieser Satzung zu entscheiden. Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, das Grab
den Vorschriften dieser Satzung entsprechend zu gestalten und zu unterhalten, den
verkehrssicheren Zustand des Grabes und des Grabzubehores zu gewéhrleisten, Haftung fiir alle
aus einem Mangel am Grab und Grabzubehor entstehenden Schidden sowie die Kosten fiir die
Grabstelle zu ibernehmen.

(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber fiir den Fall seines Ablebens
seine/n Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und der Friedhofsverwaltung mitteilen. Wird
bis zu seinem Ableben keine Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht auf die ndchsten
Angehorigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten entsprechend der gesetzlichen Erbfolge
iiber.

(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine von ihm zu bestimmende
Person iibertragen, dies ist der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(6) Das Nutzungsrecht muss entsprechend Abs. 1 im Falle einer Nachbelegung um wenigstens die
Jahre verléngert werden, die gewéhrleisten, dass die vorgeschriebene Ruhefrist eingehalten wird.
Es kann um die volle Verldngerungszeit verlangert werden. Die Verldngerung muss spétestens
einen Monat nach Ablauf des bestehenden Nutzungsrechts beantragt werden.

(7) Das Nutzungsrecht kann erst nach Ablauf der Ruhezeit der letzten Beisetzung aufgegeben
werden.

(8) Gréber der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft bleiben dauernd bestehen.

(9) Das Nutzungsrecht an Grabstitten kann jederzeit zuriickgegeben werden. Der Verzicht ist
schriftlich unter Vorlage der Graburkunde zu erklédren. Eine Erstattung von Gebiihren erfolgt in
diesem Falle nicht.

(10) Wird das Nutzungsrecht nicht verldngert, so erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. Nach
Erloschen des Nutzungsrechts féllt die Grabstitte an die Gemeinde zuriick, diese kann nach
Ablauf der Ruhezeit des zuletzt Bestatteten anderweitig {iber die Grabstétte verfiigen. Nicht
entfernte Grabmale und sonstige Ausstattungsgegenstidnde gehen nach dieser Zeit ohne
Entschiddigung in das Eigentum der Gemeinde iiber. Nach Ablauf der Ruhefrist und Erloschen
des Nutzungsrechts bei Urnengribern ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die beigesetzten
Aschenurnen zu entfernen; die Asche wird an geeigneter Stelle des Friedhofs in wiirdiger Weise
der Erde iibergeben.



§ 7 — Ausheben und SchlieBen eines Grabes

(1) Ein Grab darf nur von einem Bestatter ausgehoben und geschlossen werden.

(2) Die bei dem Ausheben eines Grabes aufgefundenen Reste einer fritheren Bestattung (auch Urnen)
werden auf dem Boden der Grabstétte eingegraben.

§ 8 — Tiefe des Grabes

(1) Bei Erdbestattungen werden die Gréber verschieden tief angelegt und dabei folgende Malle

eingehalten:
- fiir Kinder unter 2 Jahren 0,80 m
- fiir Kinder von 2 bis 7 Jahren 1,10 m
- fiir Kinder von 7 bis 12 Jahren 1,30 m
- fiir Personen tiber 12 Jahre 1,80 m

(2) Bei Aschenurnen betrégt die Tiefe des Grabes 0,60 m.

§ 9 — GroBe der Griber

(1) Bei Anlage der Gréber fiir Erdbestattungen werden folgende Mindestmal3e eingehalten:

- Griéber fiir Kinder bis zu 5 Jahren — Lange 1,20 m; Breite 0,60 m, Abstand 0,30 m
- Gréber fiir Personen tiber 5 Jahre — Lénge 2,00 m; Breite 1,00 m; Abstand 0,40 m

(2) Werden Aschenurnen in besonderen Feldern beigesetzt, so ist fiir ein Urnengrab ein Platz von
mindestens 1,00 m Breite, 1,20 m Lange und 0,60 m Tiefe vorzusehen.

§ 10 — Ruhezeit

Die Mindestruhezeit betrdgt bei Leichen von Kindern, die tot geboren oder vor Vollendung des
zweiten Lebensjahres gestorben sind, zehn Jahre, bei Leichen von Kindern bis zur Vollendung des 13.
Lebensjahres 15 Jahre und bei dlteren Verstorbenen 20 Jahre.

Bei Aschen betrigt die Regelruhezeit 20 Jahre.

Mit Ausnahme der Ruhezeit bei Aschen diirfen diese Ruhezeiten bei abweichender Festlegung durch
Rechtsverordnungen (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 SichsBestG) nicht unterschritten werden.

§ 11 — Belegung

(1) Jedes Grab darf innerhalb der Ruhezeit nur mit einer Leiche belegt werden.
(2) Sonstige Ausnahmen bediirfen der Genehmigung der Gemeindeverwaltung.

(3) Es ist zuldssig, eine mit einem neugeborenen Kind verstorbene Mutter oder zwei zur gleichen
Zeit in ihrem ersten Lebensjahr verstorbene Kinder in einem Sarg zu bestatten.

§ 12 — Umbettung

Abgesehen von einer gerichtlich angeordneten Ausgrabung diirfen Umbettungen nur mit
Genehmigung der Gemeindeverwaltung und des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften durch ein Bestattungsunternehmen vorgenommen werden.



§ 13 — Registerfithrung

(1) Uber alle Griber und Beerdigungen werden ein Grabregister und ein chronologisches
Beerdigungsregister gefiihrt.

(2) Die zeichnerischen Unterlagen (Gesamtplan, Belegungsplan usw.) sind auf dem laufenden zu
halten.

§ 14 — Einteilung der Gréber

(1) Die Griber werden angelegt

- als Wahlgriiber
- als Urnengréber.

(2) Wabhlgréber sind Grabstellen, die auf Wunsch einzeln (Einzelgrab) oder zu mehreren
nebeneinander (Familiengrab) fiir eine Nutzungszeit von 20 Jahren abgegeben werden. Auf
Verleihung eines Nutzungsrechts an einem Wahlgrab besteht kein Rechtsanspruch, sie erfolgt auf
Antrag. Die Grabstitten bleiben Eigentum der Gemeinde. Ein Anspruch auf Uberlassung einer
Grabstitte in bestimmter Lage sowie auf die Unverdnderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(3) Fiir Wahlgraber bestehen folgende MindestmalRe:

- Einfaches Grab: 2,00 m lang, 1,00 m breit Abstand 0,40 m
- Doppeltes Grab: 2,00 m lang, 2,00 m breit

(4) In den Familiengribern konnen der Berechtigte und seine Angehdrigen bestattet werden. Die
Bestattung anderer Personen bedarf der Genehmigung der Gemeindeverwaltung. Als Angehorige
gelten

a) Ehegatten
b) Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder und Geschwister
c) die Ehegatten der unter b) bezeichneten Personen und Verlobte.

(5) Wabhlgraber konnen nach Ablauf der Ruhezeiten wieder belegt werden.

(6) In Urnengriabern konnen je Grabbreite bis zu 2 Urnen, in Wahlgriabern bis zu 6 Urnen beigesetzt
werden.

§ 15 — Gebiihren

Fiir die Benutzung des von der Gemeinde Erlbach verwalteten Friedhofs und seiner Einrichtungen
sind die Gebiihren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebiihrensatzung zu entrichten.

§ 16 — Obhut- und Uberwachungspflicht

Der Gemeinde Erlbach obliegt keine iiber die Verkehrssicherungspflicht hinausgehende Obhut- und
Uberwachungspflicht.

§ 17 — Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrléssig

1. entgegen § 2 Abs. 1 den Friedhof auBlerhalb der Besuchszeiten besucht,



11.

entgegen § 2 Abs. 2 sich nicht ruhig und der Wiirde des Ortes entsprechend verhilt, Kinder unter
6 Jahren den Friedhof ohne Begleitung von Erwachsenen betreten ldsst und den Anordnungen
von mit der Aufsicht betrauten Personen nicht Folge leistet,

entgegen § 2 Abs. 3

fremde Grabstitten und die Friedhofsanlagen auflerhalb der Wege betritt, beschédigt oder
verunreinigt,

Abraum und Kehricht auflerhalb der dafiir vorgesehenen Plitze ablegt,

Gegenstinde unbefugt von den Griabern und Anlagen wegnimmt,

sich als unbeteiligter Zuschauer bei Beerdigungen aufhilt,

die Wege mit Fahrzeugen aller Art beféhrt; dies trifft nicht fiir Rollstiihle und Kinderwagen zu,
auf dem Friedhof raucht oder larmt sowie Rundfunk- oder dhnliche —geréte betreibt,

Waren aller Art feilbietet sowie gewerbliche Dienste anbietet,

Arbeiten in der Ndhe von Bestattungsfeierlichkeiten und Gedenkfeiern ausfiihrt,

Hunde auf den Friedhof mitnimmt; dies trifft nicht fiir Blindenhunde zu,

auf dem Friedhof zu gewerblichen Zwecken ohne ausdriickliche Zustimmung der
Friedhofsverwaltung fotografiert und filmt,

demonstrative Aktionen, denen die Gemeinde nicht ausdriicklich zugestimmt hat, durchfiihrt oder
sich daran beteiligt,

entgegen § 3 Abs. 1 fiir gewerbliche Tétigkeiten auf dem Friedhof keine schriftliche Zulassung
der Friedhofsverwaltung vorweisen kann,

entgegen § 3 Abs. 4 als Gewerbetreibender diese Friedhof-Benutzungssatzung und die dazu
ergangenen Regelungen nicht beachtet,

entgegen § 3 Abs. 6 gewerbliche Arbeiten au3erhalb der von der Friedhofsverwaltung
festgesetzten Zeiten bzw. an Sonn- und Feiertagen durchfiihrt,

entgegen § 3 Abs. 7 als Gewerbetreibender Werkzeuge, Materialien oder Abraum auf dem
Friedhof lagert, die Arbeits- und Lagerplatze nicht wieder in den fritheren Zustand bringt und
gewerbliche Gerite an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofes reinigt,

entgegen § 4 Abs. 1 eine Erd- oder Feuerbestattung nicht unverziiglich nach Eintritt des Todes
bei der Friedhofsverwaltung mit den gesetzlich geforderten Unterlagen anmeldet,

entgegen § 4 Abs. 5 bei Aschenbestattung keine Bescheinigung iiber die Eindscherung vorlegt,
entgegen § 6 Abs. 3 Satz 3 als Nutzungsberechtigter eines Grabes seinen Verpflichtungen, das
Grab den Vorschriften dieser Satzung entsprechend zu gestalten und zu unterhalten, den
verkehrssicheren Zustand des Grabes und des Grabzubehores zu gewéhrleisten, Haftung fiir alle
aus einem Mangel am Grab und Grabzubehor entstehenden Schiaden sowie die Kosten fiir die
Grabstelle zu tibernehmen, nicht nachkommt,

entgegen § 7 Abs. 1 ein Grab aushebt oder schlief3t.

Ordnungswidrigkeiten konnen nach § 17 des Ordnungswidrigkeitengesetzes mit einer Geldbuf3e von
mind. 5,00 Euro bis max. 1.000,00 Euro geahndet werden.

§ 18 — Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die ,,Satzung iiber die Benutzung des Gemeindefriedhofes Wernitzgriin (Friedhof-
Benutzungssatzung) der Gemeinde Erlbach vom 29. 5. 2002 auB3er Kraft.

Erlbach, den 8. 10. 2003

gez. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Satzung iiber die Erhebung von Benutzungsgebiihren fiir den Gemeindefriedhof Wernitzgriin
(Friedhof-Gebiihrensatzung) der Gemeinde Erlbach vom 29. 5. 2002

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Sachsischen Gesetzes liber das Friedhofs-, Leichen- und
Bestattungswesen (SidchsBestG) in der derzeit giiltigen Fassung und aufgrund des § 4 der
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) in der derzeit giiltigen Fassung hat der
Gemeinderat Erlbach am 29. 5. 2002 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 — Gebiihrenpflicht

Fiir die Benutzung des Gemeindefriedhofes in Wernitzgriin und seiner Bestattungseinrichtungen sowie
fiir weitere Leistungen der Friedhofsverwaltung werden nach Maligabe dieser Satzung Gebiihren
erhoben.

§ 2 — Gebiihrenschuldner

Gebiihrenschuldner ist,

- wer die gebiihrenpflichtige Leistung oder Amtshandlung veranlasst,
- wer nach § 10 SachsBestG verantwortlich ist,

- wernach §§ 1922 ff. BGB Erbe der Verstorbenen ist.

Mehrere Gebiihrenschuldner haften als Gesamtschuldner

§ 3 — Entstehung und Filligkeit der Gebiihren

(1) Die Gebiihrenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtung bzw. bei
Grabnutzungsgebiihren mit der Verleihung des Nutzungsrechts.

(2) Die Gebiihr ist eine Woche nach Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides fillig.

§ 4 — MaBstab und Hohe der Gebiihren

(1) Die Gebiihren konnen im Einzelfall aus Billigkeitsgriinden wegen personlicher oder sachlicher
Hérten gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden.

(2) Die Gebiihrenhohe richtet sich nach dem in § 5 aufgezeigten Gebiihrenverzeichnis.

§ 5 — Gebuhrentarife

Losegebiihren fiir: Erdbestattung 20 Jahre, Urnengréber 15 Jahre giiltig.

Losegebiihr:

fiir Reihengrab 125,00 Euro
Einzelwahlgrab 175,00 Euro
Doppelwahlgrab 350,00 Euro
Urnengrab 125,00 Euro
Urnendoppelgrab 250,00 Euro

Genehmigung fiir Grabstein 20,00 Euro

Benutzung der Leichenhalle 20,00 Euro

Begréibnisgelaut 5,00 Euro

Erteilung einer Berechtigungskarte
fiir Gewerbetreibende pro Jahr 10,00 Euro



§ 6 — Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Erlbach, den 29. 5. 2002

gez. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Satzung zur Benutzung der gemeindeeigenen Leichenhalle auf dem Friedhof Wernitzgriin der
Gemeinde Erlbach vom 29. 5. 2002

Aufgrund des § 7 Abs. 1 des Sachsischen Gesetzes liber das Friedhofs-, Leichen- und
Bestattungswesen (SidchsBestG) in der derzeit giiltigen Fassung und aufgrund des § 4 der
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO) in der derzeit giiltigen Fassung hat der
Gemeinderat Erlbach am 29. 5. 2002 folgende Satzung beschlossen:

§ 1- Gegenstand der Satzung

Die Gemeinde Erlbach unterhélt auf dem gemeindeeigenen Friedhof in Wernitzgriin eine Leichenhalle
als offentliche Einrichtung.

§ 2 — Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufbewahrung der Leichen bis zur Bestattung oder zur Aufbewahrung
von Aschenresten feuerbestatteter Leichen bis zur Beisetzung auf dem Friedhof.

(2) Die Toten konnen in der Leichenhalle aufgebahrt werden.

(3) Die Aufbahrung unterbleibt, wenn das Gesundheitsamt aus seuchenhygienischen Griinden eine
sofortige Bestattung der Leiche angeordnet hat.

(4) Das Offnen und SchlieBen der Sirge darf nur von einem Bestatter vorgenommen werden.

§ 3 — Pflicht zur Benutzung der Leichenhalle

(1) In der Leichenhalle miissen die Leichen, die auf dem gemeindeeigenen Friedhof beerdigt oder
beigesetzt werden, aufbewahrt sein.

(2) Die von einem Ort auBerhalb des Gemeindegebietes iiberfiihrten Leichen sind unverziiglich nach
Ankunft in die Leichenhalle zu verbringen, falls nicht die Bestattung unmittelbar nach der
Ankunft stattfindet.

§ 4 — Aufbewahrung in der Leichenhalle

(1) Leichen werden nur auf Wunsch der Angehorigen im gedffneten Sarg aufgebahrt.

(2) Leichen diirfen im gedffneten Sarg nicht aufgebahrt werden, wenn der Tod infolge einer
anzeigepflichtigen Krankheit eingetreten ist oder das Aussehen der Leiche oder sonstige Griinde
der Pietdt die Aufbahrung der Leiche im gedffneten Sarg verbieten.

§ 5 — Zutritt zur Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle ist nur wéhrend Beerdigungen oder Beisetzungen gedffnet.

(2) Kinder unter 14 Jahren diirfen die Leichenhalle nur in Begleitung Erwachsener betreten.

§ 6 — Benutzung der Leichenhalle

Vor der Bestattung oder der Uberfiihrung der Leiche steht die Leichenhalle zur Abschiednahme am
geschlossenen oder gedffneten Sarg zur Verfiigung. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die
Offentlichkeit von der Abschiednahme ausgeschlossen werden. Nachrufe und Kranzniederlegungen
erfolgen im Anschluss in der Leichenhalle oder am Grab.



§ 7 — Vorschriften fiir die Leichenhalle

(1) Es ist verboten
a) Tiere, insbesondere Hunde, mitzubringen;
b) Alkohol zu genieBen, zu rauchen und zu larmen;
¢) Waren aller Art, insbesondere Blumen und Krinze, feilzubieten;
d) Druckschriften ohne Erlaubnis zu verteilen;
e) gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten.

(2) Die Leichenhalle ist sauberzuhalten.

§ 8 — Gebiihren

Fiir die Benutzung der Leichenhalle sind die Gebiihren nach der jeweils geltenden
Friedhofsgebiihrensatzung zu entrichten.

§ 9 — Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Erlbach, den 29. 5. 2002

gez. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Polizeiverordnung

der Stadt Markneukirchen und der Gemeinde Erlbach zur Aufrechterhaltung von Ordnung
und Sicherheit sowie zum Schutz vor bestimmten Verhaltensweisen in oder auf 6ffentlichen
Straflen, Anlagen und Einrichtungen

Auf Grund von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SdchsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.03.2003 (GVBI. S. 55), letzte Anderung durch Gesetz vom 01.06.2006 (GVBI. S. 151) und
der §§ 1 Abs. 1 und 9 Abs. 1 und 2 des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen (SédchsPolG) in der Fassung vom
13.08.1999 (SachsGVBIL. S. 466), letzte Anderung durch Gesetz vom 05.05.2004 (GVBI. S. 148) hat der Stadtrat von
Markneukirchen in seiner Sitzung am 19.10.2006 mit Beschluss Nr. 26/2006 und der Gemeinschaftsausschuss der
Verwaltungsgemeinschaft Markneukirchen/Erlbach in seiner Sitzung am 28.11.2006 mit Beschluss-Nr. 01/2006
nachfolgende Polizeiverordnung beschlossen.

§ 1 - Ziel

Ziel dieser Verordnung ist die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im gesamten Gebiet der Stadt
Markneukirchen und der Gemeinde Erlbach. Weiterhin sollen die Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das
Wasser, die Biosphire als elementare Lebensgrundlage sowie die Kultur und sonstigen Sachgiiter vor
umweltschéddlichen Einwirkungen geschiitzt und dem Entstehen schiadlicher Umwelteinwirkungen vorgebeugt werden.

§ 2 - Ortlicher Geltungsbereich

Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet der Stadt Markneukirchen. Weiterhin gilt die Polizeiverordnung im
gesamten Gebiet der Gemeinde Erlbach, die Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Markneukirchen/Erlbach
ist.

I. Allgemeine Regelungen

§ 3 - Begriffsbestimmungen

(1) Offentliche StraBen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind alle StraBen, Wege und Plitze, die dem

offentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein tatsiachlicher 6ffentlicher Verkehr stattfindet. Hierzu
gehoren insbesondere Fahrbahnen, Randstreifen, Rad- und Gehwege, Briicken, Tunnel,

FuBgéngerunterfiihrungen, Durchlésse, Treppen, Passagen, Marktplétze, Parkplatze, Haltestellen,

Haltestellenbuchten, Béschungen, Stiitzmauern, Larmschutzanlagen und Graben.

(2) Offentliche Anlagen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind der Offentlichkeit zugiéingliche girtnerisch

gestaltete Anlagen oder sonstige Griinanlagen, die der Erholung der Bevolkerung oder der Gestaltung des
Orts- oder Landschaftsbildes dienen sowie Kinderspiel-, Sport- und Bolzplitze.

(3) Offentliche Einrichtungen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind in 6ffentlichen Bereichen befindliche
Brunnen, Wasserbecken, Gewisser, Wartehduschen, Telefonzellen, Sitzgelegenheiten, Spielgerite sowie Abfall- und
Wertstoffbehalter.



(4) Boller im Sinne dieser Polizeiverordnung sind:
a) Bollerkanonen
b) Standboller
¢) Handboller
d) Gasboller

Vorderlader im Sinne dieser Polizeiverordnung sind Feuerwaffen, die von der Miindung her geladen werden.  Bei
Revolvern gilt dies entsprechend fiir die einzelnen Kammern der Trommeln.

§ 4 - Verbotenes Verhalten

In oder auf 6ffentlichen Straflen, Anlagen und Einrichtungen ist verboten:

1. aufdringliches oder aggressives Betteln, beispielsweise durch hartndckiges Ansprechen, durch korperliches
Bedringen oder in deutlich alkoholisiertem Zustand,

2. erhebliches Belastigen anderer Personen durch aufdringliches oder aggressives Verhalten, beispielsweise nach
Genuss von Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln,

3. Zerschlagen von Flaschen oder anderen Gegensténden,

4. Liegenlassen, Wegwerfen oder Ablagern von Gegenstinden aulerhalb der dafiir zur Verfiigung gestellten
Behiltnisse,

5. Néchtigen, wenn dadurch andere Personen erheblich beléstigt werden,

6. Verrichten der Notdurft.

I1. Schutz gegen Lirmbeléstigung

§ 5 - Nachtruhe

(1) In der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 08.00 Uhr, sind alle Handlungen, die geeignet
sind, die Nachtruhe mehr als nach den Umstinden unvermeidbar zu stéren, zu unterlassen.

(2) Ausnahmen von Absatz 1 sind im Einzelfall genehmigungspflichtig.

§ 6 - Benutzung von Rundfunkgeriten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u.i.

(1) Rundfunk- und Fernsehgeréte, Lautsprecher, Tonwiedergabegerite, Musikinstrumente sowie andere mechanische
oder elektroakustische Gerite zur Lauterzeugung diirfen nur so benutzt werden, dass andere nicht unzumutbar
beléstigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geridte oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Tiiren, auf
offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht:

a) bei Umziligen, Kundgebungen, Markten und Messen im Freien und bei Veranstaltungen, die einem
herkdmmlichen Brauch entsprechen und
b) fiir amtliche und amtlich genehmigte Durchsagen.



(3) Sonderveranstaltungen im Freien, die mit einem hohen Larmpegel einhergehen, sind genehmigungspflichtig.
Musikdarbietungen zu diesen Veranstaltungen sind grundsétzlich um 1.00 Uhr zu beenden.

§ 7 - Larm aus Veranstaltungsstitten

(1) Der Veranstalter hat dafiir Sorge zu tragen, dass aus Veranstaltungsstétten oder Versammlungsrdumen innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Gebiete oder in der Ndhe von Wohngebéduden kein Larm nach auflen dringt, durch den
andere unzumutbar beléstigt werden. Fenster und Tiiren sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten.

(2) Das in Abs. 1 geregelte Gebot zur Vermeidung von Larm gilt auch fiir die Besucher von derartigen
Veranstaltungsstitten bzw. Versammlungsrdumen.

§ 8 - Larm von Sport- und Spielplitzen

(1) Sport- und Spielplitze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, diirfen in der Zeit zwischen
20.00 Uhr und 7.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr nicht benutzt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht fiir die Nutzung im Rahmen von Sportveranstaltungen bzw. die Nutzung durch Schulen,
Kindertagesstitten und Kinderkrippen sowie fiir Kinder bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr. Insoweit sind
die jeweiligen Nutzer allerdings dazu verpflichtet, besondere Riicksicht auf das Ruhebediirfnis der Anwohner zu
nehmen.

§ 9 - Haus- und Gartenarbeiten

Haus- und Gartenarbeiten, die die Ruhe anderer unzumutbar stéren, diirfen in der Zeit von 20.00 Uhr
bis 7.00 Uhr, samstags von 17.00 Uhr bis montags 7.00 Uhr sowie an gesetzlichen Feiertagen, nicht durch-
gefiihrt werden.

Zu den Haus- und Gartenarbeiten gehdren insbesondere der Betrieb von motorbetriebenen Bodenbearbeitungsgeriten,
das Himmern, Sédgen und Holzspalten sowie das Ausklopfen von Teppichen, Betten, Matratzen u.4..

§ 10 - Lirm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr als nach den
Umsténden unvermeidbar gestort wird.

§ 11 - Benutzung der Wertstoffcontainer und Abfallbehélter

(1) Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafiir vorgesehenen Container ist an Werktagen in der Zeit von 19.00 bis
07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet.

(2) Es istuntersagt,
- Abfille, Wertstoffe oder andere Gegenstdnde auf oder neben die Wertstoffcontainer zu stellen und

- groflere Abfallmengen in die zur allgemeinen Benutzung aufgestellten Abfallbehélter einzubringen.



Insbesondere das Einbringen von in Haushalten oder Gewerbebetrieben angefallenen Abfillen ist untersagt.

(3) Restmiill- und Papiertonnen sowie gelbe Sécke diirfen erst ab 18.00 Uhr am Vortage der Leerung in den
offentlichen Sichtbereich gestellt werden und sind noch am Tag der Leerung wieder zu entfernen.

Fiir angebrachte Miillbanderolen ist der Eigentiimer verantwortlich.

§ 12 - Lirm durch Fahrzeuge

In bewohnten Gebieten oder in der Ndahe von Wohngebauden ist es auch auflerhalb von 6ffentlichen Verkehrsfldchen
verboten,

a) Kraftfahrzeugmotoren unnétig laufen zu lassen,
b) Fahrzeug- und Garagentiiren iiberméBig laut zu schliefen,

c) Fahrrader mit Hilfsmotor und Motoren von Kraftfahrzeugen in Toreinfahrten, Durchfahrten oder auf Innenhéfen
von Wohnhédusern anzulassen,

d) beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Larm zu verursachen,

e) mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnétige Schallzeichen abzugeben.

§ 13 - Lirm vor besonderen Einrichtungen, Prozessionen

(1) Vor Altenheimen, Kirchen wihrend des Gottesdienstes, Schulen wihrend des Unterrichts und Friedhofen ist
vermeidbarer Larm unzuléssig.

(2) Prozessionen und Begribnisstitten diirfen nicht gestort werden.

§ 14 Schieflen mit Bollern und Salutschieflen mit Vorderladerwaffen

(1) Wer auflerhalb von SchieBstétten ein Bollergerit oder eine Vorderladerwaffe zur Erzeugung eines Schussknalls
verwenden will, hat dies spétestens zwei Wochen vorher schriftlich bei der Stadtverwaltung anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten:
- Anlass, Ort, Datum, Zeitraum des Bollerns bzw. der Verwendung der Vorderladerschusswaffen
- Namen, Anschrift, Erreichbarkeit des Verantwortlichen

- Nachweis der Berechtigung

(3) Die Ortspolizeibehorde kann alle geeigneten Mainahmen treffen, die im Einzelfall erforderlich sind, um die beim
Bollern oder SalutschieBen mit Vorderladerwaffen ausgehenden Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit zu
verhindern.

II1. Umweltschéidliches Verhalten

§ 15 - Verunreinigung der 6ffentlichen Straflen, Gehwege und 6ffentlichen Griin- und
Erholungsanlagen



(1) Offentliche StraBen, Gehwege und 6ffentliche Griin-, Sport- und Erholungsanlagen diirfen nicht mehr als nach den
Umsténden unvermeidbar verunreinigt werden.

(2) Von Feldern zuriickfahrende Fahrzeuge sind, bevor 6ffentliche Straen genutzt werden, von anhaftenden Erd- und
Schmutzteilen grob zu befreien. Gleiches gilt fiir Fahrzeuge, die Baustellen, Lagerplitze oder dhnliche Grundstiicke
verlassen.

§ 16 - Abspritzen und Waschen von Fahrzeugen

Das Abspritzen und Waschen von Fahrzeugen auf 6ffentlichen Stra3en und Griinanlagen ist untersagt.

§ 17 - Benutzung 6ffentlicher Brunnen

Offentliche Brunnen diirfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung benutzt werden. Es ist verboten, sie zu
beschmutzen sowie das Wasser zu verunreinigen.

§ 18 - Gefahren durch Tiere

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht beldstigt oder gefdhrdet
werden.

(2) Der Halter von Raubtieren, Gift- oder Riesenschlangen sowie anderer Tiere, die ebenso wie diese durch ihre
Korperkrifte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefihrden konnen, hat die Haltung dieser Tiere der
Ortspolizeibehdrde unverziiglich anzuzeigen.

(3) Der Tierhalter hat dafiir Sorge zu tragen, dass sein Tier auf 6ffentlich gewidmeten Fléchen grundsétzlich an einer
Leine gefiihrt wird und nicht frei herumlduft.

Freilaufende Tiere, insbesondere Hunde und Katzen, sind der Ortspolizeibehdrde unverziiglich zu melden. Der
Verlust eines Tieres ist der Ortspolizeibehorde anzuzeigen.

(4) Bei Veranstaltungen mit volksfestartigem Charakter besteht fiir Hunde Maulkorbzwang.

(5) Diese Vorschriften gelten nicht fiir Dienst- und Gebrauchshunde.

§ 19 - Verunreinigung durch Hunde

(1) Der Halter oder Fiihrer eines Hundes hat dafiir zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf StraBen, Gehwegen,
in Griin- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgérten verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist
unverziiglich vom Halter oder Fiihrer zu beseitigen.

(2) Der Tierhalter bzw. -fiihrer hat sein Tier von dffentlich zugénglichen Kinderspielplédtzen fernzuhalten.



§ 20 - Unerlaubte Abfallentsorgung

Die Entsorgung von Abfillen erfolgt gemaf3 der Abfallsatzung durch den Landkreis. Unerlaubte Abfallablagerungen
sind ordnungswidrig.

§ 21 - Autowracks

Kraftfahrzeuge oder Anhanger ohne giiltige amtliche Kennzeichen diirfen nicht auf 6ffentlichen Straen, Gehwegen
oder offentlichen Griin- und Erholungsanlagen abgestellt werden.

Das Abfallgesetz, insbesondere § 5, bleibt unberiihrt.

§ 22 - Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen

(1) An o6ffentlichen Stralen und Gehwegen sowie in Griin- und Erholungsanlagen oder den zu ihnen gehorenden
Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehdrde untersagt:

- auBlerhalb von zugelassenen Plakattrigern (Plakatsdulen, Anschlagtafeln usw.) zu plakatieren,
- andere als dafiir zugelassene Fldchen zu beschriften oder zu bemalen.

Dies gilt auch fiir Baume und bauliche oder sonstige Anlagen, die von 6ffentlichen Strafien oder Griin- und
Erholungsanlagen einsehbar sind.

Bei der Plakatierung auf zugelassenen Plakattridgern diirfen noch aktuelle Plakate nicht entfernt oder liberklebt
werden.

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen, insbesondere eine
Verunstaltung des Orts- und Stralenbildes oder eine Gefahrdung der Sicherheit und Leichtigkeit des
Stralenverkehrs nicht zu befiirchten ist.

IV. Schutz der Griin- und Erholungsanlagen

§ 23 - Ordnungsvorschriften

(1) In den Griin- und Erholungsanlagen ist es untersagt,

1. Anpflanzungen, Rasenflichen und sonstige Anlagenflidchen auBlerhalb der Wege und Plétze und der besonders
freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Flachen zu betreten,

2. zunidchtigen,
3. Wegesperren zu beseitigen oder zu verdndern oder Einfriedungen und Sperren zu tiberklettern,

4. auBerhalb der Kinderspielplitze zu spielen oder sportliche Ubungen zu treiben, wenn dadurch die Ruhe Dritter
gestort oder Besucher beléstigt werden kdnnten,

5. Wege, Rasenfldchen, Anpflanzungen und sonstige Anlagenteile zu verdndern oder aufzugraben und Feuer
anzumachen,

6.  Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen,

7. Hunde frei umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielpldtzen und Liegewiesen diirfen Hunde nicht mitgenommen
werden,

8. Binke, Schilder, Hinweise, Denkmiler, Einfriedungen und andere Einrichtungen zu beschriften, zu bekleben,
zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen,

9.  Gewisser oder Wasserbecken zu verunreinigen,



10. SchieB3-, Wurf- oder Schleudergerite zu beniitzen,

11. Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen. Dies gilt nicht fiir Kinderwagen und fahrbare Krankenstiihle
sowie fiir Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht gefahrdet werden.

(2) Die auf Kinderspielpldtzen aufgestellten Turn- und Spielgeréte diirfen nur von Kindern, entsprechend der

Benutzungsvorschrift, benutzt werden.

(3) Im Interesse der Abwehr von Gesundheitsgefahren fiir Kinder ist das Rauchen und der Genuss alkoholischer
Getranke auf Kinderspielplédtzen zu unterlassen.

Streng verboten ist das Ausdriicken von Tabakwaren im Spielsand und das Wegwerfen der Kippen auf dem
gesamten Spielplatzgelidnde.

V. Anbringen von Hausnummern

§ 24 - Hausnummern

(1) Die Hauseigentiimer haben ihre Gebédude spétestens an dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Stadt
festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.

(2) Die Hausnummern miissen von der Strafe aus, in die das Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche
Hausnummern sind unverziiglich zu erneuern. Die Hausnummern sind in einer Héhe von nicht mehr als 3 m an der
der Strale zugekehrten Seite des Gebaudes unmittelbar iiber oder neben dem Gebédude-eingang oder, wenn sich der
Gebidudeeingang nicht an der Straflenseite des Gebédudes befindet, an der dem Grundstiickszugang nichstgelegenen
Gebidudeecke anzubringen. Bei Gebduden, die von der Stra3e zuriickliegen, konnen die Hausnummern am
Grundstiickszugang angebracht werden.

(3) Die Ortspolizeibehdrde kann im Einzelfall etwas anderes bestimmen, soweit dies im Interesse der dffentlichen
Sicherheit und Ordnung geboten ist.

VI. Schlussbestimmungen

§ 25 - Zulassung von Ausnahmen

Entsteht fiir den Betroffenen eine unzumutbare Harte, so kann die Ortspolizeibehdrde Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern keine iiberwiegenden 6ffentlichen Interessen entgegenstehen. Die Zulassung
kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden.

§ 26 - Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 Abs. 1, 2, und 3 Sichsisches Polizeigesetz (Séchs PolG) handelt, wer
vorsétzlich oder fahrlédssig

1. entgegen § 4 Nr. 1 aufdringlich oder aggressiv bettelt,

2. entgegen § 4 Nr. 2 andere Personen durch aufdringliches oder aggressives Verhalten erheblich beléstigt,



3. entgegen § 4 Nr. 3 Flaschen oder andere Gegenstédnde zerschlagt,

4. entgegen § 4 Nr. 4 Gegenstéinde liegen ldsst, wegwirft oder ablagert,

5. entgegen § 4 Nr. 5 nichtigt, wenn dadurch andere Personen erheblich beléstigt werden,
. entgegen § 4 Nr. 6 die Notdurft verrichtet,

. entgegen § 5 Abs. 1 ruhestérenden Larm verursacht,

[c BN e

. entgegen § 6 Abs. 1 Rundfunkgerite, Lautsprecher, Tonwiedergabegerite, Musikinstrumente sowie
andere mechanische oder elektro-akustische Geridte zur Lauterzeugung so benutzt, dass andere erheblich
belastigt werden und bei genehmigten Sonderveranstaltungen Unterhaltungsmusik nach 1.00 Uhr
durchfiihrt,

9. entgegen § 7Abs. 1 aus Veranstaltungsstitten oder Versammlungsrdumen Larm nach auflen dringen lésst, durch
den andere erheblich beléstigt werden,

10. entgegen § 8 Abs. 1 und 2 Sport- und Spielplétze benutzt,

11. entgegen § 9 Haus- und Gartenarbeiten durchfiihrt,

12. entgegen § 10 Tiere so hélt, dass andere erheblich beléstigt werden,

13. entgegen § 11 Abs. 1 Wertstoffcontainer auBerhalb der Benutzungszeit befiillt,

14. entgegen § 11 Abs. 2 Abfille auf oder neben Wertstoffcontainer ablagert oder groBere Abfallmengen in
die zur allgemeinen Benutzung aufgestellten Abfallbehélter einbringt,

15. entgegen § 11 Abs. 3 Restmiill-, Papiertonnen sowie gelbe Siacke vor 18.00 Uhr in den &6ffentlichen
Sichtbereich stellt,

16. entgegen § 12 auflerhalb 6ffentlicher Verkehrsflaichen Fahrzeugmotoren unnétig laufen lésst, Fahrzeug-
und Garagentiiren iibermafBig laut oder unnétig schlief3t, Fahrrader mit Hilfsmotoren und Motoren von
Kraftfahrzeugen in Toreinfahrten, Durchfahrten oder auf Innenhéfen von Wohnhéusern anlésst, beim
Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Larm verursacht oder mit den an den Fahrzeugen
vorhandenen Vorrichtungen unnétige Schallzeichen abgibt,

17. entgegen § 13 Abs. 1 vor Altenheimen, Kirchen wéhrend des Gottesdienstes, Schulen wéhrend des Unterrichts
und auf Friedhofen vermeidbarer Larm verursacht,

18. entgegen § 13 Abs. 2 Prozessionen und Begrabnisstitten stort,

19. entgegen § 14 Abs. 1 ohne schriftliche Anzeige Bollergerite oder eine Vorladerwaffe auflerhalb einer
Schief3stétte benutzt,

20. entgegen § 15 Abs. 1 6ffentliche StraBen, Gehwege und 6ffentliche Griin-, Sport- und Erholungsanlagen mehr
als nach den Umsténden verunreinigt,

21. entgegen § 15 Abs. 2 das Fahrzeug nicht von anhaftendem Schmutz nach der Befahrung eines Feldes reinigt,
22. entgegen § 16 ein Fahrzeug auf 6ffentlichen Stra3en oder Griinanlagen wéscht oder abspritzt,
23. entgegen § 17 offentliche Brunnen beschmutzt oder das Wasser verunreinigt,
24. entgegen § 18 Abs. 1 sein Tier nicht so beaufsichtigt, dass Menschen, Tiere oder Sachen beléstigt
oder gefahrdet werden,
25. entgegen § 18 Abs. 2 den Besitz von Raubtieren, Gift- oder Riesenschlangen sowie andere Tiere, die
durch Korperkrifte und Gifte Personen gefahrden konnten nicht der Ortspolizeibehorde anzeigt,
26. entgegen § 18 Abs. 3 sein Tier auf 6ffentlich gewidmeten Fldachen nicht an der Leine fiihrt,
27. entgegen § 18 Abs. 4 seinen Hund auf volksfestartigen Veranstaltungen ohne Maulkorb fiihrt,
28. entgegen § 19 Abs. 1 die Notdurft seines Hundes nicht beseitigt,

29. entgegen § 19 Abs. 2 sein Tier auf 6ffentlichen Kinderspielplitzen laufen lésst,



30. entgegen § 20 Abfall unerlaubt entsorgt,

31. entgegen § 21 Kraftfahrzeuge ohne amtliches Kennzeichen auf 6ffentlich gewidmeten Flachen abstellt,
32. entgegen § 22 Abs. 1 auBBerhalb zugelassenen Plakattragern plakatiert, andere als dafiir zugelassene
Flachen bemalt oder beschriftet, dies gilt auch fiir Biume und bauliche Anlagen, die von 6ffentlichen

Stralen, Griin- und Erholungsanlagen einsehbar sind, noch giiltige Plakate iiberklebt,

33. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.1 in Griin- und Erholungsanlagen Anpflanzungen, Rasenflédchen und sonstige
Anlagenflachen auflerhalb der Wege und Plitze und der besonders freigegebenen und entsprechend
gekennzeichneten Flachen betritt,

34. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.2 in Griin- und Erholungsanlagen nichtigt,

35. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.3 in Griin- und Erholungsanlagen Wegesperren beseitigt oder verdndert oder
Einfriedungen und Sperren iiberklettert,

36. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.4 in Griin- und Erholungsanlagen au3erhalb der Kinderspielplétze spielt oder
sportliche Ubungen treibt, wenn dadurch die Ruhe Dritter gestort oder Besucher belistigt werden kénnten,

37. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.5 in Griin- und Erholungsanlagen Wege, Rasenflachen, Anpflanzungen und
Anlagenteile verdndert, aufgrabt oder Feuer anmacht,

38. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.6 in Griin- und Erholungsanlagen Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder
Steine entfernt,

39. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.7 in Griin- und Erholungsanlagen Hunde frei umherlaufen l4sst oder Hunde mit
auf Kinderspielplitze und Liegewiesen nimmt,

40. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.8 in Griin- und Erholungsanlagen Banke, Schilder, Hinweise, Denkmaler,
Einfriedungen und andere Einrichtungen beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt,

41. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.9 in Griin- und Erholungsanlagen Gewésser oder Wasserbecken verunreinigt,
42. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.10 in Griin- und Erholungsanlagen Schiel3-, Wurf- oder Schleudergerite beniitzt,
43. entgegen § 23 Abs. 1 Nr.11 in Griin- und Erholungsanlagen Parkwege befdhrt und Fahrzeuge abstellt,

44. entgegen § 23 Abs. 3 Tabakwaren im Sand auf 6ffentlichen Kinderspielplatzen ausdriickt bzw. wegwirft,

45. entgegen § 24 Abs. 1 als Hauseigentiimer die Gebdude nicht mit festgelegten Hausnummern versieht,

46. entgegen § 24 Abs. 2 unleserliche Hausnummernschilder nicht unverziiglich erneuert oder Hausnummern
nicht entsprechend § 24 Abs. 2 anbringt.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 25 zugelassen worden ist.

(3) Ordnungswidrigkeiten konnen nach § 17 Abs. 1 und 2 Séchsisches Polizeigesetz und § 17 Abs. 1 und 2 des
Gesetzes iiber Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuf3e von mindestens 5,00 EUR und héchstens 1.000,00 EUR,
bei fahrldssigen Zuwiderhandlungen mit hochstens 500,00 EUR geahndet werden.

§ 27 - Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung der Stadt Markneukirchen vom 29.11.2005 auBer Kraft.

Markneukirchen, den 28.11.2006

K.-H. Hoyer

Biirgermeister



Satzung iiber die Erhebung des Elternbeitrages fiir die Nutzung des Schulhortes in Erlbach
(Gebiihrensatzung) vom 18. 8. 2011

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir den Freistaats Sachsen (SdchsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mérz 2003 (GVBI. S. 55, ber. S. 159), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2009(GVBI. S. 318), §§ 2 und 9 Séachsisches
Kommunalabgabengesetz (SichsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August
2004 (GVBL. S. 418, ber. 2005 S. 306), letzte Anderung 19. Mai 2010 (GVBL. S. 142) sowie
des Séchsischen Gesetzes zur Forderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SachsKitaG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (GVBI. S. 225), zuletzt gedndert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 15. 12. 2010 (SachsGVBI. S. 387) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Erlbach am 18. 8. 2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 — Beitragserhebung

Die Gemeinde Erlbach erhebt einen Elternbeitrag fiir die Nutzung des Schulhortes in Erlbach. Das
Autkommen darf nur fiir Zwecke dieser Einrichtung verwendet werden.

§ 2 — Beitragspflichtige Personen

Beitragspflichtig sind alle Erziehungsberechtigten, deren Kinder den Schulhort in Erlbach besuchen.
Pro Kind ist ein Erzichungsberechtigter beitragspflichtig.

§ 3 — Hohe der Elternbeitriage

(1) Der Elternbeitrag im Schulhort wird monatlich wie folgt erhoben:
Vollstindige Familien oder Ver- Alleinerziehende
heiratete bzw. in eheéhnlicher

Gemeinschaft Lebende

bei 6 Stunden Betreuung

1. Kind 44,70 Euro 40,00 Euro
2. Kind 26,80 Euro 22,35 Euro
3. Kind 8,95 Euro ..4,45 Euro

bei 5 Stunden Betreuung

1. Kind 39,85 Euro 35,85 Euro
2. Kind 23,90 Euro 19,90 Euro
3. Kind 7,95 Euro 3,95 Euro

bei 4 Stunden Betreuung

1. Kind 29,80 Euro 26,80 Euro
2. Kind 17,85 Euro 14,90 Euro
3. Kind 5,95 Euro 2,95 Euro

(2) Bei der Staffelung der Elternbeitrage werden die Kinder einer Familie beriicksichtigt, die
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder einen Hort im Freistaat Sachsen besuchen.



§ 4 — Entstehung und Filligkeit

(1)

)

3)

“4)

)

§5—

Der Elternbeitrag fiir die Nutzung des Schulhortes entsteht mit dem Monat der Anmeldung und
endet mit dem Monat der Abmeldung bzw. mit der Kiindigung des Betreuungsvertrages
durch die Gemeinde. Wird ein Kind innerhalb eines Monats abgemeldet, endet die
Beitragspflicht mit Ablauf desselben Monats.

Der Elternbeitrag ist unabhéngig davon, an wie viel Tagen das Kind die Einrichtung besucht.
Dies gilt auch fiir schulfreie Zeiten.

Der Elternbeitrag wird per Lastschriftverfahren durch die Gemeinde Erlbach bis zum 5. des
laufenden Monats eingezogen; von den Erziehungsberechtigten ist hierzu eine
Einzugserméchtigung zu erteilen.

Der Essengeldbeitrag ist wochentlich im voraus fiir die kommende Woche bei den Hortnerinnen
zu entrichten.

Der Essengeldbeitrag wird nur fiir die Tage erhoben, an denen das Kind das Mittagessen in
Anspruch nimmt, vorausgesetzt, das Kind wurde am vorhergehenden Werktag oder in
begriindeten Ausnahmen bis 8.00 Uhr des laufenden Tages entschuldigt.

Zuviel bezahlte Essengeldbeitrige werden in der Folgewoche verrechnet.

Tageweise Unterbringung

Fiir die Betreuung von nicht angemeldeten Kindern an einzelnen Tagen wird im Hort eine Gebiihr von
6,65 Euro + Essengeldbeitrag erhoben.

§6—

Inkrafttreten

(1)
2)

)

Diese Satzung tritt zum 1. 9. 2011 in Kraft.

Die ,,Satzung iiber die Erhebung des Elternbeitrages fiir die Nutzung des Schulhortes in Erlbach
(Gebiihrensatzung)“ vom 6. 11. 20009 tritt gleichzeitig auBBer Kraft.

Weiterhin treten alle dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen aufler Kraft.

Erlbach, den 18. 8. 2011

gez. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Satzung iiber die Erhebung des Elternbeitrages fiir die Nutzung der
Kindertageseinrichtung in Erlbach (Gebiihrensatzung) vom 18. 8. 2011

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir den Freistaats Sachsen (SdchsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mirz 2003 (GVBIL. S. 55, ber. S. 159), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2009(GVBI. S. 318), §§ 2 und 9 Sichsisches
Kommunalabgabengesetz (SdchsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August
2004 (GVBL. S. 418, ber. 2005 S. 306), letzte Anderung 19. Mai 2010 (GVBL. S. 142) sowie
des Séchsischen Gesetzes zur Forderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SidchsKitaG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (GVBI. S. 225), zuletzt geéndert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 15. 12. 2010 (SachsGVBI. S. 387) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Erlbach am 18. 8. 2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Beitragserhebung

Die Gemeinde Erlbach erhebt einen Elternbeitrag fiir die Nutzung der Kindertageseinrichtung
in Erlbach. Das Aufkommen darf nur fiir Zwecke dieser Kindereinrichtung verwendet
werden.

§ 2 - Beitragspflichtige Personen

Beitragspflichtig sind die Personensorgeberechtigten, deren Kinder die
Kindertageseinrichtung in Erlbach besuchen. Bei einer Mehrheit von
Personensorgeberechtigten haften diese als Gesamtschuldner.

§ 3 — Hohe der Elternbeitrige und MaBstibe

(1) Der Elternbeitrag fiir Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
wird je Monat wie folgt erhoben:

Vollstindige Familien oder Ver- Alleinerziehende
heiratete bzw. in ehedhnlicher

Gemeinschaft Lebende

bei 9 Stunden Betreuung

1. Kind 89,59 € 80,63 €
2. Kind 53,75 € 44,80 €
3. Kind 17,92 € 8,96 €

bei 6 Stunden Betreuung

1. Kind 59,73 € 53,76 €
2. Kind 35,84 € 29,87 €
3. Kind 11,95 € 597¢€

bei 4.5 Stunden Betreuung

1. Kind 44,80 € 40,32 €
2. Kind 26,88 € 22,40 €
3. Kind 8,96 € 4,48 €



(2) Der Elternbeitrag fiir Kinder in der Regel vom ersten Lebensjahr bis zum vollendeten
dritten Lebensjahr wird je Monat wie folgt erhoben:

Vollstindige Familien oder Ver- Alleinerziehende
heiratete bzw. in ehedhnlicher

Gemeinschaft Lebende

bei 9 Stunden Betreuung

1. Kind 154,36 € 138,92 €
2. Kind 92,62 € 77,18 €
3. Kind 30,87 € 15,44 €

bei 6 Stunden Betreuung

1. Kind 102,91 € 92,62 €
2. Kind 61,75 € 51,46 €
3. Kind 20,58 € 10,29 €

bei 4 Stunden Betreuung

1. Kind 77,18 € 69,46 €
2. Kind 46,31 € 38,59 €
3. Kind 15,44 € 7,72 €

(3) Bei einer Staffelung der Elternbeitrage werden die Kinder einer Familie berticksichtigt, die
gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung im Freistaat Sachsen besuchen.

(4) Fiir den Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, ist der
Kinderkrippenbeitrag zu entrichten.

§ 4 — Entstehung und Filligkeit

(1) Der Elternbeitrag fiir die Nutzung der Kindertageseinrichtung entsteht mit dem Monat der
Anmeldung und endet mit dem Monat der Abmeldung bzw. mit der Kiindigung des
Betreuungsvertrages durch die Gemeinde. Wird ein Kind innerhalb eines Monats abgemeldet,
endet die Beitragspflicht mit Ablauf desselben Monats.

(2) Der Elternbeitrag ist unabhingig davon, an wie viel Tagen das Kind die Einrichtung nutzt.

(3) Der Essengeldbeitrag wird nur fiir die Tage erhoben, an denen das Kind das Mittagessen
in Anspruch nimmt, vorausgesetzt, das Kind wurde am vorhergehenden Werktag oder in
begriindeten Ausnahmen bis 8.00 Uhr des laufenden Tages entschuldigt.

(4) Der Elternbeitrag wird per Lastschriftverfahren durch die Gemeinde Erlbach bis zum 5.
des 1fd. Monats eingezogen. Der Essengeldbeitrag wird bis zum 5. des Folgemonats per
Lastschriftverfahren durch die Gemeinde Erlbach eingezogen. Von den
Erziehungsberechtigten ist hierzu eine Einzugsermichtigung zu erteilen.



(5) Zuviel bezahlte Essengeldbeitrige werden im Folgemonat verrechnet.

§ 5 — Tageweise Unterbringung

Fiir die Betreuung von nicht angemeldeten Kindern an einzelnen Tagen wird fiir
Kindergartenkinder eine Gebiihr von 14,93 € plus Essengeldbeitrag und fiir Krippenkinder
eine Gebiihr von 25,73 € plus Essengeldbeitrag erhoben.

§ 6 — Befreiung von Elternbeitrigen

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann der Elternbeitrag ganz oder teilweise vom
Jugendamt {ibernommen werden. Antrage sind direkt an das zustindige Jugendamt zu richten.

§ 7 — Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 1. 9. 2011 in Kraft

(2) Die ,,Satzung tiber die Erhebung des Elternbeitrages fiir die Nutzung der
Kindertageseinrichtung und der Tagespflegestelle in Erlbach (Gebiihrensatzung)“ vom 6. 11.
2009 tritt gleichzeitig auBer Kraft.

(3) Weiterhin treten alle dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen aufer Kraft.

Erlbach, den 18. 8. 2011

gez. Herold - Siegel -
Biirgermeister



Satzung fiir die Nutzung des Schulhortes in Erlbach vom 18. 8. 2011

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir den Freistaats Sachsen (SachsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2003 (GVBI. S. 55, ber. S. 159), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2009(GVBI. S. 318) sowie des
Sachsischen Gesetzes zur Férderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SachsKitaG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (GVBI. S. 225), zuletzt gedndert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 15. 12. 2010 (SachsGVBI. S. 387) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Erlbach am 18. 8. 2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 — Offnungszeiten

Der Schulhort ist montags bis freitags, aufer an gesetzlichen Feiertagen, entsprechend dem
Stundenplan der Hortkinder von 6.00 bis 16.30 Uhr geéffnet.

§ 2 — Raumliche Anforderungen

Die Rdume des Hortes durfen nur flr Zwecke des Hortes genutzt werden. Auftretende
Schaden sind unverziglich dem Trager der Einrichtung, der Gemeinde Erlbach, zu melden.

§ 3 — Neuaufnahmen

Neuaufnahmen in den Hort sind bei der leitenden Erzieherin zu beantragen.
Bei Neuaufnahme ist ein arztliches Attest vorzulegen, das nicht alter als 8 Tage sein darf.
Die Kosten fir dieses Attest tragen die Eltern.

§ 4 — Abmeldung

Die Abmeldung eines Kindes vom Hort ist der leitenden Erzieherin mitzuteilen.
Wird ein Kind innerhalb eines Monats abgemeldet, endet die Beitragspflicht mit Ablauf
desselben Monats.

§ 5 — Kiindigung des Betreuungsvertrages durch die Gemeinde

Die Gemeinde Erlbach kann den Betreuungsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes

zum Monatsende mit einer Kindigungsfrist von 14 Tagen kundigen. Ein wichtiger Grund liegt

insbesondere vor, wenn

- das Kind langer als 4 Wochen unentschuldigt der Kindertageseinrichtung fernbleibt,

- der zu entrichtende Elternbeitrag fur zwei aufeinander folgende Monate nicht bezahlt
wurde

- gesundheitliche Griinde nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes gegeben
sind.

§ 6 — Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. 9. 2011 in Kraft.

Die ,Satzung fur die Nutzung des Schulhortes in Erlbach® vom 6. 11. 2009 tritt gleichzeitig
aulder Kraft.

Weiterhin treten alle dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen aulier Kraft.

Erlbach, den 18. 8. 2011

gez. Herold - Siegel -
Blrgermeister



Satzung
fiir die Nutzung der Kindertageseinrichtung in Erlbach vom 18. 8. 2011

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Sachsen (SdchsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2003 (GVBI. S. 55, ber. S. 159), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2009(GVBI. S. 318) sowie des
Sachsischen Gesetzes zur Férderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SachsKitaG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (GVBI. S. 225), zuletzt geandert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 15. 12. 2010 (SachsGVBI. S. 387) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Erlbach am 18. 8. 2011 folgende Satzung beschlossen:

§ 1- Offnungszeiten

Die Kindertageseinrichtung ist montags bis freitags, auf3er an gesetzlichen Feiertagen, von
6.00 bis 16.30 Uhr gedffnet.

§ 2 — Raumliche Anforderungen

Die Raume der Kindereinrichtung dirfen nur fiir Zwecke der Kindertageseinrichtung genutzt
werden.

Auftretende Schaden sind unverziglich dem Trager der Einrichtung, der Gemeinde Erlbach,
zu melden.

§ 3 — Neuaufnahmen

Neuaufnahmen in die Kindertageseinrichtung sind bei der leitenden Erzieherin zu
beantragen.

Bei Neuaufnahme ist ein arztliches Attest vorzulegen, das nicht alter als 8 Tage sein darf.
Die Kosten fiir dieses Attest tragen die Eltern.

§ 4 — Abmeldungen

Die Abmeldung eines Kindes von der Kindertageseinrichtung ist der leitenden Erzieherin
mitzuteilen.

Wird ein Kind innerhalb eines Monats abgemeldet, endet die Beitragspflicht mit Ablauf
desselben Monats.

§ 5 — Kiindigung des Betreuungsvertrages durch die Gemeinde

Die Gemeinde Erlbach kann den Betreuungsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes

zum Monatsende mit einer Kiindigungsfrist von 14 Tagen kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt

insbesondere vor, wenn

- das Kind langer als 4 Wochen unentschuldigt der Kindertageseinrichtung fernbleibt,

- der zu entrichtende Elternbeitrag fir zwei aufeinander folgende Monate nicht bezahlt
wurde

- gesundheitliche Grunde nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes gegeben
sind.

§ 6 — Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. 9. 2011 in Kraft.

Die ,Satzung Uber die Nutzung der Kindertageseinrichtung und der Tagespflegestelle in
Erlbach® vom 6. 11. 2009 tritt gleichzeitig au3er Kraft.

Weiterhin treten alle dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen aulier Kraft.

Erlbach, den 18. 8. 2011

gez. Herold - Siegel -
Blrgermeister



Wasserwehrsatzung der Gemeinde Erlbach

Aufgrund von § 102 Absatz 1 des Siachsischen Wassergesetzes (SachsWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Oktober 2004 (SachsGVBI. S. 482), zuletzt gedndert durch Gesetz vom

8. Dezember 2008 (SachsGVBI. S. 940) und der §§ 4, 10 Absatz 4 und 124 Absatz 1 der
Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SdchsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.
Mairz 2003 (SachsGVBIL. S. 55, ber. S. 159), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26. Juni 2009
(SachsGVBI. S. 323) hat der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft
Markneukirchen/Erlbach in seiner Sitzung am 20.04.2010 mit Beschluss-Nr. 01/2010 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1 - Geltungsbereich

(1) Die Gemeinde Erlbach richtet einen Wasserwehrdienst ein.

(2) Wasserwehr im Sinne dieser Satzung schlief3t alle Malnahmen ein, zu denen die Gemeinde Erlbach
nach § 101 SachsWG verpflichtet ist, insbesondere die Abwehr von Gefahren durch
Hochwasser und Eisgang im Gemeindegebiet von Erlbach, soweit dies im 6ffentlichen Interesse
geboten ist.

(3) MaBnahmen der Wasserwehr sind geboten, wenn eine Gefahr fiir die 6ffentliche Sicherheit vorliegt
oder Storungen dieser bereits eingetreten sind.

§ 2 - Aufgaben des Wasserwehrdienstes

(1) Die Gemeinde Erlbach trifft zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Eisgang an den
Gewissern im Gemeindegebiet die erforderlichen personellen, materiellen und organisatorischen
MaBnahmen (Wasserwehrdienst).

(2) Das Nahere wird im Hochwasseralarm- und Gefahrenplan geregelt.

§ 3 - Zustindigkeit

(1) Zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Eisgang im Gebiet der Gemeinde Erlbach ist
der Biirgermeister zustdndig. Er ruft den Einsatzfall fiir den Wasserwehrdienst aus und bestimmt den
Leiter des Einsatzes. Er kann diese Aufgabe auf einen Dritten iibertragen.

(2) Der Leiter des Einsatzes nimmt die Befugnisse und Aufgaben der Gemeinde Erlbach wahr und
leitet nach den Weisungen des Biirgermeisters die Malnahmen der Wasserwehr.

§ 4 - Verfahren zur Aufstellung des Wasserwehrdienstes

(1) Der Biirgermeister kann zu MaBBnahmen der Wasserwehr heranziehen:

a) die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Erlbach und der Stadtverwaltung Markneukirchen sowie
b) die Feuerwehr der Gemeinde Erlbach,



c) freiwillige Helfer.

Fiir den Fall, dass deren Kréfte und Mittel nicht ausreichen, konnen

d) die Einwohner und
e) die Grundstiicksbesitzer und Gewerbetreibenden gemal3 § 10 Absatz 3 SdchsGemO

zu MaBinahmen des Wasserwehrdienstes herangezogen werden.

Die Auswahl der Krifte und Mittel orientiert sich an der zur Gefahrenabwehr voraussichtlich
erforderliche Personalstirke des Wasserwehrdienstes. Die Herangezogenen bilden die Wasserwehr.
Die Stirke der Wasserwehr wird im Hochwasseralarmplan festgelegt.

(2) Die zur Dienstleistung im Wasserwehrdienst heranzuziehenden Personen nach Absatz 1 Buchstabe d)
und e) sollen einen Bescheid mit folgendem Inhalt erhalten:

a) Beginn und Ende der Dienstpflicht,

b) Art der Dienstpflichti. S. d. § 5 Abs. 1,

c¢) Versammlungsort im Falle der Alarmierung,

d) die wihrend des Dienstes in der Wasserwehr zu beachtenden Pflichten.

(3) Die Hilfeleistung kann nur verweigern, wer jiinger als 18 Jahre ist oder wer durch sie eine
unzumutbare gesundheitliche Schiadigung befiirchten oder {ibergeordnete Pflichten verletzen miisste.

(4) Handlungen der nach Absatz 1 zu Maflnahmen der Wasserwehr Herangezogenen oder von Personen,
die mit Einverstdndnis der Gemeinde unaufgefordert Hilfe leisten, werden der Gemeinde zugerechnet.
Die Hilfe leistenden Personen unterstehen fiir die Dauer und im Rahmen ihres Einsatzes der
Weisungsbefugnis des Biirgermeisters oder der von ihm beauftragten Personen (§ 102 Absatz 2 Satz 3
SachsWG).

§ 5 - Heranziehung und sonstige Befugnisse

(1) Die nach § 4 Abs. 1 Buchst. d) und e) herangezogenen Personen konnen verpflichtet werden,
mitzuarbeiten (Handdienste) und/oder Transportleistungen (Spanndienste) zu erbringen. Eine
Stellvertretung ist zuldssig. Bei Handdiensten kann das Mitbringen von geeigneten Geriten, bei
Spanndiensten das Bereitstellen von geeigneten Fahrzeugen und Treibstoffen verlangt werden.

(2) Fiir die Inanspruchnahme der Fahrzeuge, Transportmittel und Geritschaften leistet die Gemeinde
Erlbach den Eigentiimern und Besitzern auf Antrag Entschiadigung.

(3) Die Vollstreckung der Heranziehung zu den Pflichten nach Absatz 1 richtet sich nach dem
Verwaltungsvollstreckungsgesetz fiir den Freistaat Sachsen (SichsVwVG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. September 2003 (SachsGVBI. S. 614, ber. S. 913), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 29. Januar 2008 (GVBI. S. 138).

(4) Fir Schaden an beweglichen und unbeweglichen Sachen, die durch MafBinahmen des
Wasserwehrdienstes verursacht wurden, leistet die Gemeinde Erlbach eine angemessene
Entschidigung, soweit der Geschidigte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag. Die
Gemeinde Erlbach haftet nicht, soweit der Schaden durch Mallnahmen verursacht worden ist, die zum
Schutz der Person, der Hausgenossen oder des Vermogens der Geschédigten getroffen wurden. Ein
entgangener Gewinn wird nicht ersetzt. Die Gemeinde Erlbach haftet nicht flir unrechtméaBig
errichtete oder bestehende Anlagen.

(5) Wer ein Hochwasserereignis bemerkt, durch das Menschen oder erhebliche Sachwerte gefahrdet sind,
ist verpflichtet, unverziiglich die Feuerwehr zu benachrichtigen.



§ 6 - Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 Nr. 2 SichsGemO handelt, wer vorsitzlich oder fahrldssig
a) trotz seiner Heranziehung nach § 4 Absatz 1 seiner Verpflichtung nach § 5 Absatz 1 nicht, nicht
vollstdndig oder nicht rechtzeitig nachkommt;
b) seiner Pflicht nach § 5 Absatz 6 nicht nachkommt, unverziiglich die Feuerwehr zu
benachrichtigen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufe bis 1.000,- EUR geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehorde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nr. 1 des Gesetzes iiber Ordnungswidrigkeiten ist

die Stadt Markneukirchen als erfiillende Gemeinde im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft
Markneukirchen/Erlbach.

§ 7 In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Markneukirchen, den 20.04.2010

A. Jacob
Biirgermeister



	 (5)  Diese Vorschriften gelten nicht für Dienst- und Gebrauchshunde.
	§ 19 - Verunreinigung durch Hunde

